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Erfüllung der Schulpflicht von aus dem Ausland neu zugewanderten Jugendlichen 

 

 

Gemäß § 66 Satz 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) besuchen alle Schulpflichtigen 

mindestens neun Jahre lang Schulen im Primarbereich und im Sekundarbereich I. Im An-

schluss daran ist die Schulpflicht im Sekundarbereich II nach § 67 Abs. 1 NSchG durch den 

Besuch einer allgemein bildenden oder berufsbildenden Schule zu erfüllen. 

 

Bei aus dem Ausland neu zugewanderten Jugendlichen, bei denen die Erfüllung der Schul-

pflicht nach § 66 Satz 1 NSchG tatsächlich nicht festgestellt werden kann, entscheiden die 

Erziehungsberechtigten unter Einbeziehung der beteiligten Schulen, ob eine weiterführende 

allgemein bildende Schule oder eine berufsbildende Schule besucht werden soll. Insbeson-

dere pädagogische und regionale Fördermöglichkeiten sind hierbei zu berücksichtigen.  

 

Sollte keine abgestimmte Entscheidung möglich sein, erfüllen neu zugewanderte Jugendli-

chen, die im Laufe des ersten Schulhalbjahres das 16. Lebensjahr vollenden, ihre Schul-

pflicht im Sekundarbereich II nach § 67 NSchG.   
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